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BEGRÜNDUNG 

1) KONTEXT DES VORSCHLAGS 

1.1. Gründe und Ziele des Vorschlags 

Für die Überwachung der durch die Pestizidverwendung bedingten Risiken, insbesondere der 
Umweltrisiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, sind 
geeignete Indikatoren erforderlich. Daher haben die Mitgliedstaaten, die Europäische 
Kommission und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) Vorabstudien über die Erstellung solcher Indikatoren durchgeführt. Die Berechnung 
von Risikoindikatoren ist nur anhand geeigneter Daten z. B. über die Pestizidverwendung 
möglich. Sachverständige haben jedoch Zweifel hinsichtlich der Verfügbarkeit, Transparenz, 
Aussagekraft und Zuverlässigkeit dieser Daten geäußert. 

Mit dem Beschluss 1600/2002/EG über das Sechste Umweltaktionsprogramm haben das 
Europäische Parlament und der Rat bestätigt, dass die Auswirkungen von Pestiziden, 
insbesondere von in der Landwirtschaft verwendeten Pflanzenschutzmitteln, auf Mensch und 
Umwelt weiter zu verringern sind. Sie unterstrichen, dass eine nachhaltigere Verwendung von 
Pestiziden erreicht werden müsse, und forderten, die Risiken insgesamt deutlich zu verringern 
und Pestizide so zu verwenden, dass es mit dem erforderlichen Pflanzenschutz vereinbar sei. 

In ihrer Mitteilung mit dem Titel „Hin zu einer thematischen Strategie zur nachhaltigen 
Nutzung von Pestiziden“1 an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss hat die Kommission bestätigt, dass detaillierte, 
harmonisierte und aktuelle statistische Daten über Verkäufe und Verwendung von Pestiziden 
auf Gemeinschaftsebene notwendig sind. Sie hat vorgeschlagen, innerhalb von zwei Jahren 
nach Annahme der Thematischen Strategie einschlägige verbindliche Anforderungen 
festzulegen, um die bereits laufenden Arbeiten zur Erhebung von Daten über die Verwendung 
von Pestiziden zu konsolidieren. 

Mit der Einführung einer obligatorischen Datenerhebung soll diese Verordnung in erster Linie 
gewährleisten, dass in allen Mitgliedstaaten vergleichbare Daten erhoben werden, die die 
Berechnung harmonisierter Risikoindikatoren und die Ermittlung der Fortschritte im Hinblick 
auf eine nachhaltigere Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der gesamten Gemeinschaft 
ermöglichen. 

1.2. Allgemeiner Kontext 

Im Rahmen des Sechsten Umweltaktionsprogramms zielt die Thematische Strategie zur 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden darauf ab, die Auswirkungen von Pestiziden auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern sowie allgemein eine nachhaltigere 
Nutzung von Pestiziden und insgesamt eine deutliche Risikominderung zu erreichen. Dabei 
soll der erforderliche Pflanzenschutz gewährleistet bleiben. Da sich der bestehende 
Rechtsrahmen hauptsächlich auf den Anfang und das Ende der Lebensdauer von Pestiziden, 
d. h. auf die Genehmigung für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und die 
Kontrolle von Rückständen in Nahrungs- und Futtermitteln konzentriert, dient die 

                                                 
1 KOM (2002) 349 endg. 
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Thematische Strategie dazu, den bestehenden Rechtsrahmen zu ergänzen, indem der 
Schwerpunkt auf die Phase der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln gelegt wird. 

Als eines der Ziele der Thematischen Strategie wird ausdrücklich die Einrichtung eines 
transparenten Systems zur Berichterstattung und zur Überwachung der erreichten Fortschritte 
einschließlich der Entwicklung geeigneter Indikatoren genannt. Um dieses Ziel zu erreichen, 
schlug die Kommission vor, innerhalb von zwei Jahren nach Annahme der Thematischen 
Strategie verbindliche Anforderungen aufzustellen, um die bereits laufenden Arbeiten zur 
Erhebung von Daten über die Verwendung von Pestiziden zu konsolidieren. 

Parallel dazu hat die Kommission bestehende Rechtsvorschriften in Bezug auf das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und auf Pestizidrückstände überarbeitet, ein 
Maßnahmenbündel zur Unterstützung der Thematischen Strategie geprüft und vorgeschlagen 
sowie ein Forschungsprogramm zur Entwicklung eines harmonisierten Satzes von Indikatoren 
für die Umweltrisiken von Pestiziden (HAIR) unterstützt. 

Da die Auswirkungen der relativ neuen Rechtsvorschrift über Biozide2 erst weit nach dem 
Jahr 2006 zum Tragen kommen werden, wenn die erste Beurteilung von in Biozid-Produkten 
verwendeten Wirkstoffen abgeschlossen sein wird, verfügen derzeit weder die Kommission 
noch die Mehrzahl der Mitgliedstaaten über ausreichende Kenntnisse bzw. Erfahrungen, um 
weitere Maßnahmen für Biozide vorzuschlagen. Deshalb wurden der Geltungsbereich der 
Thematischen Strategie und der Geltungsbereich dieses Vorschlags auf Pflanzenschutzmittel 
beschränkt. Beide Bereiche können jedoch in Zukunft erweitert werden, sofern ähnliche 
Maßnahmen für Biozide für erforderlich gehalten werden.  

1.3. Bestehende Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet 

Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 
2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln 
pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates.3 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Lebensmittelhygiene,4 insbesondere Anhang I Teil A Nummer 9, die die 
Lebensmittelunternehmer, die Pflanzenerzeugnisse erzeugen oder ernten, dazu verpflichtet, 
Buch über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden zu führen. 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik.5 

Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln6, z. Z. in Überarbeitung.7 

                                                 
2 Richtlinie 98/8/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über das 

Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1). 
3 ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1. 
4 ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1. 
5 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
6 ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/45/EG der Kommission 

(ABl. L 130 vom 18.5.2006, S. 27).  
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1.4. Übereinstimmung mit anderen Politikbereichen und Zielen der Europäischen 

Union 

Im allgemeinen Rahmen des Sechsten Umweltaktionsprogramms ist die vorliegende 
Verordnung für Statistiken über Pflanzenschutzmittel als Grundstein der gesamten von der 
Kommission vorgeschlagenen Thematischen Strategie zu betrachten. Sie enthält 
unterschiedliche Maßnahmen in Bezug auf praktische Aspekte der Pestizidverwendung und 
auf eine systematischere Erhebung von Pestiziddaten.8 Kern dieser Strategie ist die Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für 
den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden.9 Zur Vervollständigung dieses Bündels von 
Rechtsvorschriften hat die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie 91/414/EWG unterbreitet. 

2) ANHÖRUNG VON INTERESSIERTEN KREISEN UND 
FOLGENABSCHÄTZUNG 

2.1 Anhörung von interessierten Kreisen 

2.1.1. Anhörungsmethoden, angesprochene Sektoren und allgemeines Profil der 
Befragten 

Die in der Mitteilung mit dem Titel „Hin zu einer Thematischen Strategie zur nachhaltigen 
Nutzung von Pestiziden“ vorgeschlagenen Maßnahmen waren Gegenstand einer breit 
angelegten öffentlichen Konsultation, beginnend mit der Konsultation der betroffenen 
Akteure von Juli bis Dezember 2002. Im April 2003 erfolgte die Konsultation der 
europäischen Institutionen. 

Zu dem Bericht über die Folgenabschätzung für die verschiedenen Maßnahmenvorschläge 
wurde dann von Dezember 2004 bis Januar 2005 eine breit angelegte Konsultation über 
Internet organisiert. 

Schließlich erhielt die Kommission im Rahmen einer offenen Konsultation über Internet vom 
17. März 2005 bis zum 12. Mai 2005 1772 Antworten. Die Ergebnisse stehen unter 
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm zur Verfügung. 

Von September 2004 bis Mai 2006 sind die spezifischen Maßnahmen in Bezug auf 
Pestizidstatistiken mit den Mitgliedstaaten im Ausschuss für das Statistische Programm (ASP) 
und in dessen Sachverständigengruppe Pestizidstatistiken erörtert worden.  

2.1.2. Zusammenfassung der Antworten und Art ihrer Berücksichtigung 

Während der Konsultation zur Thematischen Strategie betonte das Europäische Parlament, 
dass die Datenerhebung harmonisiert werden müsse und die Informationen zu den einzelnen 
Wirkstoffen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen seien. Um die Entwicklung geeigneter 
Indikatoren zu unterstützen, die die spezifischen Risiken von Pflanzenschutzmitteln und die 
nationalen Maßnahmen zur Risikobegrenzung berücksichtigen, hat der Rat die Kommission 
aufgefordert, ein System zu entwickeln, mit dem vergleichbare Statistiken über 

                                                                                                                                                         
7 KOM (2006) 388 endg. 
8 KOM (2006) 372 endg. 
9 KOM (2006) 373 endg. 
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Pflanzenschutzmittel erstellt werden können. Nach Auffassung des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschusses sollten die von den Anwendern zu liefernden Angaben dergestalt sein, 
dass sie ihre Erhebung für die Produktion als sinnvoll erachten.  

Von den übrigen Interessengruppen äußerten die Industrie und die Landwirte Zweifel, ob die 
Nachteile des zusätzlichen Verwaltungsaufwands für ein viel umfangreicheres obligatorisches 
Datenerhebungssystem durch die Vorteile, die die Daten bieten, aufgewogen werden. Im 
Umweltbereich tätige NRO beantragten, für Händler und Anwender von Pestiziden die 
Buchführungspflicht einzuführen. Alle anderen Interessengruppen unterstützten die 
Entwicklung von Indikatoren als ein notwendiges Instrument zur Messung der erzielten 
Fortschritte. Die Vorschläge zur Erhebung von Daten über Verkäufe und Verwendung von 
Pestiziden fanden in der Öffentlichkeit breite Unterstützung. 

Bei der Konsultation zu der vorgeschlagenen Verordnung wurde der Bedarf an besser 
harmonisierten Statistiken über die Pestizidverwendung von den Mitgliedstaaten allgemein 
anerkannt. Gleichzeitig betonten sie, dass es notwendig sei, sich auf das Erzielen 
harmonisierter Ergebnisse zu konzentrieren, und unterstrichen, dass man ihnen ein Maximum 
an Flexibilität in der Frage einräumen müsse, wie sie bei der Erhebung der erforderlichen 
Informationen vorgehen. Weitere angeschnittene Punkte waren, dass die neuen Belastungen 
auf einem Minimum gehalten und unter Berücksichtigung der begrenzten verfügbaren Mittel 
Prioritäten gesetzt werden müssten. Neue statistische Anforderungen sollten möglichst durch 
Einschränkungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Darüber hinaus wurde in Frage 
gestellt, ob es zweckdienlich und nützlich sei, dass zusätzlich zu den Berichten über die 
nationalen Aktionspläne, welche auf der Grundlage harmonisierter Indikatoren erstellte 
Risikobewertungen enthalten, nationale Daten zur Verwendung von Pestiziden an die 
Kommission übermittelt werden. Die Einbeziehung der Mitgliedstaaten in die Durchführung 
der Verordnung und in die Definition von Qualitätskriterien im Rahmen des Ausschusses für 
das Statistische Programm wurde begrüßt. 

2.2. Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

2.2.1. Relevante wissenschaftliche/fachliche Bereiche 

Der Kommissionsvorschlag basiert weitgehend auf dem Gutachten der 
Sachverständigengruppe Pestizide. Ferner sind in den Vorschlag Erfahrungen aus 30 
Pilotprojekten eingeflossen, die zwischen 1999 und 2004 im Rahmen des Technischen 
Aktionsplans zur Verbesserung der Agrarstatistik (TAPAS) durchgeführt wurden, und aus 
zehn Projekten, die 2005 in den neuen Mitgliedsländern und den Beitrittsländern mit 
Unterstützung des Phare-Mehrländerprogramms 2002 für die statistische Zusammenarbeit 
eingeleitet wurden. 

2.2.2. Methodik 

Die Definition gemeinsamer Regeln für die Datenerhebung basiert auf den „Richtlinien für 
die Erstellung von Statistiken über den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau“, die von der Sachverständigengruppe Pestizidstatistiken erarbeitet, 2002 von der 
Kommission veröffentlicht und später auf der Grundlage der Erfahrungen mit TAPAS und 
den PHARE-Pilotprojekten angepasst wurden. 
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2.2.3. Konsultierte Organisationen/Sachverständige 

Die Sachverständigengruppe Pestizidstatistiken erhielt ihr Mandat vom Ausschuss für das 
Statistische Programm. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern der nationalen statistischen 
Ämter der Mitgliedstaaten, von Landwirtschafts-, Umwelt- oder Gesundheitsministerien, 
Pflanzenschutzeinrichtungen oder Forschungszentren, die im Bereich Pflanzenschutz tätig 
sind. 

2.2.4. Stellungnahmen und ihre Berücksichtigung 

Dieser Vorschlag wurde wiederholt mit der Sachverständigengruppe Pestizidstatistiken 
diskutiert. Er beinhaltet nahezu alle ihre Empfehlungen, die hauptsächlich darauf abzielen, die 
Erhebung harmonisierter und vergleichbarer Daten sicherzustellen. Dabei soll den 
Mitgliedstaaten ausreichende Flexibilität eingeräumt und gewährleistet werden, dass die 
entsprechenden Statistiken die Ziele der Thematischen Strategie unterstützen.  

2.2.5. Niveau der Erkenntnisse 

Das hohe Niveau der wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Vorschlag wird dadurch 
gewährleistet, dass Sachverständige für Pflanzenschutzmittel und Statistiker an seiner 
Ausarbeitung teilgenommen haben.  

2.2.6. Form der Veröffentlichung der Stellungnahmen 

Sämtliche Sitzungsunterlagen sowie Leitlinien und harmonisierte Fragebogen sind unter der 
CIRCA-Website http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/pip/library frei zugänglich. 

2.3. Folgenabschätzung 

In der im November 2004 fertiggestellten Folgenabschätzung zu der Thematischen Strategie 
wurden folgende Handlungsoptionen für die Erhebung von Daten über Verkäufe und 
Verwendung von Pestiziden geprüft: 

Option 1: Erhebung von Daten über die Pestizidverwendung für Industrie und Handel 
obligatorisch, für gewerbliche Anwender freiwillig. 

Option 2: Obligatorische Erhebung von Daten über Verkäufe und Verwendung von Pestiziden 
sowie Auflegung eines Gemeinschaftsprogramms zur Überwachung der Einhaltung. 

Option 3: Empfehlung zur Erhebung von Daten über die Verwendung von Pestiziden bei 
Händlern und Anwendern. 

Option 4: Keine Maßnahmen. 

Ein Vergleich der einzelnen Optionen zeigte, dass die wirtschaftlichen Nettoauswirkungen 
von 0 Millionen €/Jahr für die Option 4 (keine Maßnahmen) bis 0-7 Millionen €/Jahr für die 
Option 3, 1-12 Millionen €/Jahr für die Option 1 und 3-15 Millionen €/Jahr für die Option 2 
reichen würden. Die Auswirkungen im sozialen Bereich und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze war bei den Optionen 1 und 2 gleich. Der wichtigste Unterschied zwischen 
Option 1 und 2 lag in der Qualität der erzielten Daten. Option 2 ist nämlich diejenige, die am 
besten dem Ziel der Thematischen Strategie gerecht wird, ein Datenmeldesystem 
einzurichten, um das Risiko beim Einsatz von Pestiziden zu bewerten. Die obligatorische 



Drucksache 920/06 6 

Erhebung von Daten über Verkäufe und Verwendung von Pestiziden zusammen mit der 
Auflegung eines Gemeinschaftsprogramms zur Überwachung der Einhaltung wurde 
schließlich deshalb empfohlen, weil die daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen 
nach Schätzungen auf der Grundlage von in einigen wenigen Mitgliedstaaten durchgeführten 
Fallstudien gemäßigt ausfallen würden und die Erhebung genauer und zuverlässiger Daten 
über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln schnell und kostenwirksam durchgeführt 
werden könnten. Die finanziellen Auswirkungen einer obligatorischen Erhebung von Daten 
mit einem hohen Maß an Genauigkeit auf Gemeinschaftsebene werden auf insgesamt 
15 Millionen € netto pro Jahr geschätzt. Diese Maßnahme wird sich vermutlich besonders 
stark auf Behörden auswirken (9 Millionen €/Jahr zusätzliche Belastung), während sich die 
zusätzlichen Kosten der Erhebung von detaillierteren Daten über Verkäufe für die Industrie 
auf 2 Millionen €/Jahr belaufen könnten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die 
Anwender (hauptsächlich Landwirte) werden auf 4 Millionen €/Jahr geschätzt, da sie bei einer 
obligatorischen Erhebung der Pestizidverwendungsdaten einen wesentlichen Beitrag leisten 
müssten. 

Die Kommission hat die in ihrem Arbeitsprogramm genannte Folgenabschätzung 
vorgenommen. Der Bericht ist abrufbar von: 
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm. 

3) RECHTLICHE ELEMENTE DES VORSCHLAGS 

3.1. Zusammenfassung der vorgeschlagenen Maßnahme 

Um ein transparentes System der Berichterstattung und Überwachung der im Hinblick auf die 
Ziele der Strategie erzielten Fortschritte einschließlich der Entwicklung geeigneter 
Indikatoren einzurichten, ist es erforderlich, die bestehenden Datenerhebungs- und 
-meldesysteme zu verbessern und zu harmonisieren; außerdem müssen sie auf eine rechtliche 
Grundlage gestellt werden. 

Mit der vorgeschlagenen Verordnung wird ein Rechtsrahmen geschaffen, darüber hinaus 
werden harmonisierte Regeln für die Erhebung und Verbreitung von Daten über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln festgelegt. Die 
Mitgliedstaaten werden insbesondere angewiesen:  

– dass die Datenerhebungen regelmäßig durchzuführen sind (jährlich für das 
Inverkehrbringen, alle fünf Jahre für die Verwendung von Pestiziden),  

– wie die Daten zu erheben sind; dies kann anhand repräsentativer Erhebungen, 
statistischer Schätzverfahren auf der Grundlage von 
Sachverständigengutachten oder Modellen, anhand einer Meldepflicht für die 
Vertriebskette für Pflanzenschutzmittel, einer Meldepflicht für die 
gewerblichen Anwender, anhand von administrativen Quellen oder einer 
Kombination dieser Mittel erfolgen,  

– wie die Datenübermittlung an die Kommission zu erfolgen hat. 

Ferner wird die Kommission mit der Aufgabe betraut, einige technische Aspekte anzupassen 
sowie die Kriterien für die Qualitätsbewertung und das Format für die Datenübermittlung 
festzulegen. 
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3.2. Rechtsgrundlage 

Artikel 285 bildet die Rechtsgrundlage für die Gemeinschaftsstatistiken. Der Rat beschließt 
nach dem Mitentscheidungsverfahren Maßnahmen für die Erstellung von Statistiken, wenn 
dies für die Durchführung der Tätigkeiten der Gemeinschaft erforderlich ist. Nach diesem 
Artikel erfolgt die Erstellung der Gemeinschaftsstatistiken unter Wahrung der 
Unparteilichkeit, der Zuverlässigkeit, der Objektivität, der wissenschaftlichen 
Unabhängigkeit, der Kostenwirksamkeit und der statistischen Geheimhaltung. 

3.3. Subsidiaritätsprinzip 

Die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahme, d. h. die Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken 
über das Inverkehrbringen und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, können von den 
Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem Maße verwirklicht werden. Sie können besser auf 
Gemeinschaftsebene auf der Grundlage einer gemeinschaftlichen Rechtsvorschrift erreicht 
werden, da nur die Kommission die erforderliche Harmonisierung der statistischen 
Informationen auf Gemeinschaftsebene koordinieren kann, während die Erhebung von Daten 
und die Erstellung vergleichbarer Statistiken über Pflanzenschutzmittel von den 
Mitgliedstaaten organisiert werden kann. Die Gemeinschaft kann deshalb diese Maßnahmen 
in Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Art. 5 des Vertrages einführen.  

3.4. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag entspricht aus folgenden Gründen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: 

Diese Verordnung beschränkt sich entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf 
die zur Erreichung dieses Ziels notwendigen Mindestvorschriften und geht nicht über das 
hierzu erforderliche Maß hinaus.  

Besonders während der ersten Phase der Durchführung wird es zu einer Kostensteigerung 
kommen, und zwar vor allem für diejenigen Länder, die bisher keine Erhebungen über 
Pflanzenschutzmittel durchführen oder ihre Erhebungen anpassen müssen, um den rechtlichen 
Anforderungen gerecht zu werden.  

Die Auswirkungen wurden jedoch durch sorgfältige Vorbereitung mit Blick auf den 
Grundsatz der Kosteneffizienz und die Durchführung der Rechtsvorschriften begrenzt. Vor 
allem räumt diese Verordnung den Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Flexibilität bei der Wahl 
der Instrumente (einschließlich Verwaltungsdaten und Schätzungen durch Sachverständige) 
und bei der zeitlichen Planung der Datenerhebung ein. Die Mitgliedstaaten erhalten so die 
Möglichkeit, nationale Erfordernisse bzw. spezifische nationale Interessen zu berücksichtigen. 

In der Folgenabschätzung zu der Thematischen Strategie wurde darauf verwiesen, dass eine 
obligatorische Datenerhebung mit einem hohen Genauigkeitsgrad optimale Ergebnisse 
hinsichtlich Datenvergleichbakeit und Synergie (maximale Kosteneinsparung) liefern kann, 
da auf allen Ebenen der Datenerhebung dieselben Vorgaben gelten. 



Drucksache 920/06 8 

3.5. Wahl des Instruments 

Vorgeschlagenes Instrument: Verordnung 

Andere Instrumente wären aus folgenden Gründen nicht angemessen: 

Es wird allgemein anerkannt, dass eine Verordnung des Europäischen Parlaments/Rates für 
die meisten statistischen Maßnahmen, die in der gesamten Gemeinschaft genau und 
einheitlich durchgeführt werden müssen, angemessen ist.  

Eine Verordnung als Basisrechtsakt ist einer Richtlinie vorzuziehen, da sie anders als die 
Richtlinie in der gesamten Gemeinschaft dieselben Rechtsvorschriften festlegt und den 
Mitgliedstaaten keine Möglichkeit lässt, sie unvollständig oder selektiv anzuwenden, und 
ihnen auch hinsichtlich der Form und der Methoden zum Erreichen der Ziele keine Wahl 
lässt. Darüber hinaus gilt eine Verordnung unmittelbar, was bedeutet, dass sie nicht in 
nationales Recht umgesetzt werden muss, so dass Verzögerungen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht vermieden werden und eine bessere und 
schnellere rechtliche Regelung erreicht wird.  

Der Vorschlag ist im Arbeits- und Legislativprogramm der Kommission unter der 
Referenznummer: 2006/ESTAT/006 enthalten.  

4) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Die Maßnahmen für die Statistiken über Pflanzenschutzmittel werden im Rahmen des 
Statistischen Programms 2003 bis 2007 der Gemeinschaft (Entscheidung Nr. 2367/2002/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates) und des zukünftigen Statistischen Programms 
der Gemeinschaft 2008 bis 2012 finanziert werden. 

5) EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM 

Der vorgeschlagene Rechtsakt ist für den Europäischen Wirtschaftsraum von Bedeutung und 
sollte deshalb auf ihn ausgeweitet werden. 
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2006/0258 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über Statistiken zu Pflanzenschutzmitteln 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 285 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Kommission10, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses11, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen12, 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In dem Beschluss 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juli 2002 über das Sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft13 heißt es, dass die Auswirkungen von Pestiziden, insbesondere von 
Pflanzenschutzmitteln, die in der Landwirtschaft verwendet werden, auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt weiter verringert werden müssen. In ihm 
wird die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Verwendung von Pestiziden 
unterstrichen und insgesamt eine mit dem erforderlichen Pflanzenschutz zu 
vereinbarende deutliche Verringerung der Risiken und der Verwendung von Pestiziden 
gefordert. 

(2) In ihrer Mitteilung an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Hin zu einer thematischen Strategie 
zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden14“ hat die Kommission bestätigt, dass 
detaillierte, harmonisierte und aktuelle statistische Daten über Verkäufe und 
Verwendung von Pestiziden auf Gemeinschaftsebene notwendig sind. Diese 
Statistiken werden zur Bewertung politischer Maßnahmen der Europäischen Union im 
Bereich nachhaltige Entwicklung und zur Berechnung einschlägiger Indikatoren für 
die von der Pestizidverwendung ausgehenden Risiken für Gesundheit und Umwelt 
benötigt. 

                                                 
10 ABl. C […] vom […], S. […]. 
11 ABl. C […] vom […], S. […]. 
12 ABl. C […] vom […], S. […]. 
13 ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1. 
14 KOM (2002) 349 endg. 
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(3) Harmonisierte und vergleichbare Gemeinschaftsstatistiken über Verkäufe und 
Verwendung von Pestiziden sind von entscheidender Bedeutung für die Ausarbeitung 
und Überwachung von Rechtsakten und politischen Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Rahmen der Thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden. 

(4) Da sich die Folgen der relativ neuen Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-
Produkten15 erst lange nach 2006 bemerkbar machen werden, wenn die erste 
Beurteilung von in Biozid-Produkten verwendeten Wirkstoffen abgeschlossen sein 
wird, verfügen derzeit weder die Kommission noch die Mehrzahl der Mitgliedstaaten 
über ausreichende Kenntnisse bzw. Erfahrungen, um weitere Maßnahmen für Biozide 
vorzuschlagen. Der Geltungsbereich dieser Verordnung ist daher auf 
Pflanzenschutzmittel gemäß der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln16 beschränkt, und hier liegen 
bereits umfassende Erfahrungen mit der Datenerhebung vor. Soweit erforderlich kann 
der Erfassungsbereich in einer späteren Phase auf Biozide erweitert werden.  

(5) Die langjährigen Erfahrungen der Kommission im Bereich der Erhebung von Daten 
über Verkäufe und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln haben gezeigt, dass eine 
harmonisierte Methodik erforderlich ist, um auf Gemeinschaftsebene sowohl bei der 
Vertriebskette für Pflanzenschutzmittel als auch bei den Anwendern Daten zu erheben. 
Ferner müssen die statistischen Daten nach Wirkstoffen untergliedert werden, wenn 
das in der Thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden 
aufgeführte Ziel, die Berechnung genauer Risikoindikatoren, erreicht werden soll. 

(6) Von den verschiedenen Alternativen für die Datenerhebung, die in der 
Folgenabschätzung für die Thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung von 
Pestiziden geprüft wurden, wurde die obligatorische Datenerhebung als die beste 
Alternative empfohlen, da sie eine rasche und kosteneffiziente Erfassung genauer und 
zuverlässiger Daten über Produktion, Vertrieb und Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln ermöglicht. 

(7) Die in dieser Verordnung für die Erstellung von Statistiken vorgesehenen Maßnahmen 
sind für die Durchführung der Tätigkeiten der Gemeinschaft erforderlich. Da die Ziele 
der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich die Schaffung eines Rahmens für die 
Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln, von den einzelnen Mitgliedstaaten nicht angemessen erreicht 
werden können, müssen die erforderlichen Maßnahmen gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip auf Gemeinschaftsebene beschlossen werden. Diese Maßnahmen 
gehen nicht über das zum Erreichen der Ziele notwendige Maß hinaus.  

(8) Bezugsrahmen für die Bestimmungen dieser Verordnung ist die Verordnung (EG) 
Nr. 322/97 des Rates vom 17. Februar 1997 über die Gemeinschaftsstatistiken17. Zu 
den in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen zählen insbesondere 
Unparteilichkeit, Zuverlässigkeit, Objektivität, wissenschaftliche Unabhängigkeit, 
Kostenwirksamkeit und statistische Geheimhaltung. 

                                                 
15 ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/50/EG der Kommission 

(ABl. L 142 vom 30.5.2006, S. 6).  
16 ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/45/EG der Kommission 

(ABl. L 130 vom 18.5.2006, S. 27). 
17 ABl. L 52 vom 22.2.1997, S. 61. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 284 vom 3.10.2003, S. 1).  
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(9) Es sollte gewährleistet werden, dass vertrauliche betriebswirtschaftliche Daten unter 

anderem durch eine angemessene Aggregation der zur Veröffentlichung bestimmten 
Statistiken geschützt werden. 

(10) Um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, sollten die Statistiken über 
Pflanzenschutzmittel gemäß den Anhängen dieser Verordnung in der angegebenen 
Untergliederung, in geeigneter Form und innerhalb einer festgesetzten Frist nach 
Ablauf des Bezugsjahres erstellt werden.  

(11) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse18 beschlossen werden. 

(12) Vor allem sollte die Kommission die Befugnis erhalten, Qualitätsbewertungskriterien 
festzulegen, spezifische Definitionen einzuführen und die Anhänge anzupassen. Diese 
allgemeinen Maßnahmen, die der Änderung nicht wesentlicher Elemente oder der 
Ergänzung dieser Verordnung durch Hinzufügen neuer nicht wesentlicher Elemente 
dienen, sollten nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468 EG des Rates beschlossen werden. 

(13) Der durch den Beschluss 89/382/EWG, Euratom des Rates eingesetzte Ausschuss für 
das Statistische Programm (ASP)19 ist gehört worden. - 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

1. Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen für die Erstellung von 
Gemeinschaftsstatistiken über das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln geschaffen.  

2. Gegenstand der Statistiken sind: 

– die jährlichen Mengen an Pflanzenschutzmitteln, die in Verkehr gebracht werden 
(Anhang I), 

– die jährlichen Mengen an landwirtschaftlich verwendeten Pflanzenschutzmitteln 
(Anhang II). 

                                                 
18 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den Beschluss 2006/512/EG (ABl. L 200 vom 

22.7.2004, S. 1).  
19 ABl. L 181 vom 28.6.1989, S. 47.  
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     Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

(a) „Pflanzenschutzmittel“ bedeutet Pflanzenschutzmittel im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie 91/414/EWG in der zuletzt geänderten Fassung. 

(b) „Stoff“ bedeutet Stoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 91/414/EWG 
in der zuletzt geänderten Fassung, einschließlich Wirkstoffe, Safener und 
Synergisten. 

(c) „Auf den Markt bringen“ bedeutet auf den Markt bringen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 10 der Richtlinie 91/414/EWG in der zuletzt geänderten Fassung.  

(d) „Lieferant“ bedeutet jede natürliche oder juristische Person im Besitz einer 
„Genehmigung“ für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 11 der Richtlinie 91/414/EWG in der zuletzt geänderten Fassung. 

(e) „Landwirtschaftliche Verwendung“ bedeutet jede Art der Anwendung eines 
Pflanzenschutzmittels für den eigenen Bedarf oder für Dritte, die in direktem oder 
indirektem Zusammenhang mit der Produktion pflanzlicher Erzeugnisse im Rahmen 
der Wirtschaftstätigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs steht.  

(f) „Gewerblicher Anwender“ bedeutet jede natürliche oder juristische Person, die im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Pestizide einsetzt, unter anderem Bediener, 
Techniker, Arbeitgeber, Selbständige in der Landwirtschaft und anderen Sektoren im 
Sinne von Artikel 3 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von 
Pestiziden20. 

(g) „Landwirtschaftlicher Betrieb“ bedeutet landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne der 
Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 zur Durchführung 
von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe21. 

Artikel 3 

Erhebung, Übermittlung und Verarbeitung der Daten 

1. Die Mitgliedstaaten erheben die für die in den Anhängen I und II aufgeführten 
Merkmale erforderlichen Daten unter Anwendung einer der folgenden Maßnahmen: 

– Erhebungen, 

                                                 
20 KOM (2006) 373 endg. 
21 ABl. L 56 vom 2.3.1988, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 143/2002 der 

Kommission (ABl. L 24 vom 26.1.2002, S. 16). 
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– für Lieferanten geltende Meldepflichten betreffend die in Verkehr gebrachten 

Pflanzenschutzmittel; für gewerbliche und nichtgewerbliche Nutzung können 
verschiedene Genehmigungen verwendet werden;  

– für gewerbliche Anwender geltende Meldepflichten auf der Grundlage einer 
Buchführung über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln; 

– administrative Quellen oder 

– eine Kombination aus diesen Maßnahmen einschließlich statistischer 
Schätzverfahren auf der Grundlage von Sachverständigengutachten oder 
Modellen. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die statistischen Ergebnisse 
einschließlich vertraulicher Daten nach den Zeitplänen und mit der Periodizität, die 
in den Anhängen I und II festgelegt sind. Die Daten werden nach der Klassifikation 
in Anhang III vorgelegt.  

3. Die Mitgliedstaaten übermitteln die Daten in elektronischer Form in einem 
geeigneten Format, das die Kommission nach dem Verfahren von Artikel 5 Absatz 2 
annimmt. 

4. Die Mitgliedstaaten erstellen Berichte über die Qualität der Statistiken gemäß den 
Anhängen I und II. 

5. Die Kommission legt die Kriterien für die Qualitätsbewertung nach dem Verfahren 
von Artikel 5 Absatz 3 fest.  

6. Soweit aus Gründen der Vertraulichkeit erforderlich, aggregiert die Kommission die 
Daten vor ihrer Veröffentlichung nach den chemischen Produktklassen oder 
-kategorien gemäß Anhang III.  

Artikel 4 

Durchführungsmaßnahmen 

1. Die folgenden zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen 
einschließlich der Maßnahmen zur Anpassung an die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen werden nach dem Regelungsverfahren gemäß Artikel 5 Absatz 2 festgelegt: 

(a) Annahme des geeigneten Formats für die Datenübermittlung (Artikel 3 Absatz 3), 

(b) Festlegung des Formats und des Inhalts der von den Mitgliedstaaten zu liefernden 
Qualitätsberichte (Abschnitt 6 der Anhänge I und II), 
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2. Die folgenden Maßnahmen wurden nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
gemäß Artikel 5 Absatz 3 festgelegt: 

(a) Festlegung der Qualitätsbewertungskriterien gemäß Artikel 3 Absatz 5, 

(b) Definition des Begriffs „behandelte Anbaufläche eines Erzeugnisses“ und des 
Begriffs „Anbauzeit“, die in Anhang II Abschnitt 2 bzw. Abschnitt 4 aufgeführt sind,  

(c) Anpassung der in Abschnitt 3 der Anhänge I und II aufgeführten Spezifikationen für 
die Meldeeinheiten, 

(d) Anpassung der Liste der zu erhebenden Stoffe und der Klassifikation nach 
Produktkategorien und chemischen Klassen gemäß Anhang III. 

Artikel 5 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird durch den Ausschuss für das Statistische Programm 
unterstützt. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt das in Artikel 5 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG festgelegte Regelungsverfahren unter Beachtung von 
Artikel 8 des Beschlusses. Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt das Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 5a Absatz 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 8 
desselben Beschlusses. 

Artikel 6 

Berichterstattung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat alle fünf Jahre einen Bericht 
über die Durchführung der Verordnung vor. In diesem Bericht werden insbesondere die 
Qualität der übermittelten Daten, der Aufwand für die Unternehmen und der Nutzen der 
Statistiken im Rahmen der Thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden 
beurteilt.  

Der erste Bericht wird zum Ende des siebten Kalenderjahres nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung vorgelegt. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 
 

Statistiken über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 

ABSCHNITT 1 

Erfassungsbereich 

Die Statistiken erfassen alle in Anhang III aufgeführten Stoffe, die aus Wirkstoffen, Safenern 
oder Synergisten bestehen, die in Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, welche in den 
einzelnen Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
Doppelerfassungen im Falle einer Produktumgestaltung oder einer Übertragung einer 
Genehmigung auf einen anderen Lieferanten vermieden werden.  

ABSCHNITT 2 

Variablen 

Es wird die Menge jedes in Anhang III aufgeführten Stoffes erfasst, der in 
Pflanzenschutzmitteln, die in Verkehr gebracht werden, enthalten ist. 

ABSCHNITT 3 

Meldeeinheit 

Die Daten sind in Kilogramm anzugeben. 

ABSCHNITT 4 

Bezugszeitraum 

Bezugszeitraum ist das Kalenderjahr. 

ABSCHNITT 5 

Erster Bezugszeitraum, Periodizität und Übermittlung von Ergebnissen 

1. Der erste Bezugszeitraum ist das zweite Kalenderjahr nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung. 

2. Nach dem ersten Bezugszeitraum liefern die Mitgliedstaaten Daten für jedes 
Kalenderjahr. 

3. Die Daten werden bis spätestens zwölf Monate nach Ablauf des Bezugsjahres an die 
Kommission übermittelt. 
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ABSCHNITT 6 

Qualitätsbericht 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission einen Qualitätsbericht, aus dem Folgendes 
hervorgeht: 

– die für die Datenerhebung verwendete Methodik, 

– die gemäß der verwendeten Erhebungsmethodik relevanten Qualitätsaspekte, 

– eine Beschreibung der verwendeten Schätzungen, Aggregate und 
Ausschlussverfahren. 

Der Bericht wird innerhalb von 15 Monaten nach Ablauf des Bezugsjahres an die 
Kommission übermittelt. 

Der Bericht über das zweite Bezugsjahr enthält eine grobe Schätzung der Anteile von Stoffen 
der einzelnen in Anhang III aufgeführten Hauptgruppen an der Gesamtmenge, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, welche zur landwirtschaftlichen Verwendung und zur 
Verwendung außerhalb der Landwirtschaft in Verkehr gebracht werden. Die Schätzungen 
werden alle fünf Jahre aktualisiert. 
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ANHANG II 
 

Statistiken über die landwirtschaftliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

ABSCHNITT 1 

Erfassungsbereich 

1. Die Statistiken erfassen die landwirtschaftliche Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in den einzelnen Mitgliedstaaten.  

2. Jeder Mitgliedstaat wählt eine Reihe von pflanzlichen Erzeugnissen aus den 
Kategorien D, F, G und I der in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des 
Rates definierten Merkmale aus und erstellt Statistiken über diese Erzeugnisse. Die 
Statistiken erfassen mindestens 75 % der Gesamtmenge der Stoffe, die nach den 
Schätzungen im Qualitätsbericht über das zweite Bezugsjahr gemäß Anhang I 
Abschnitt 6 jährlich zur landwirtschaftlichen Verwendung in Verkehr gebracht 
werden. 

3. Die Statistiken erfassen alle Stoffe nach Anhang III, die aus Wirkstoffen, Safenern 
oder Synergisten bestehen, welche in Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, die für 
die ausgewählten pflanzlichen Erzeugnisse während des Bezugszeitraums verwendet 
werden.  

ABSCHNITT 2 

Variablen 

1. Die Menge eines jeden Stoffs nach Anhang III, die in Pflanzenschutzmitteln 
enthalten ist, die für jedes einzelne ausgewählte pflanzliche Erzeugnis verwendet 
werden, wird verknüpft mit der Gesamtanbaufläche und der Anbaufläche des 
betreffenden Erzeugnisses, die mit dem jeweiligen Stoff behandelt wird. 

2. Die Definition der „behandelten Anbaufläche eines Erzeugnisses“ wird nach dem 
Verfahren von Artikel 5 Absatz 3 festgelegt. 

ABSCHNITT 3 

Meldeeinheiten 

1. Die Stoffmengen sind in Kilogramm anzugeben. 

2. Anbauflächen und behandelte Flächen sind in Hektar anzugeben. 

ABSCHNITT 4 

Bezugszeitraum 

1. Bezugszeitraum ist die „Anbauzeit“, in der die Anbauverfahren für das betreffende 
Erzeugnis einschließlich aller Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt werden, die 
mit diesem Erzeugnis in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.  
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2. Als „Anbauzeit“ wird das Jahr bezeichnet, in dem die Ernte stattgefunden hat.  

3. Die Definition des Begriffs „Anbauzeit“ wird nach dem Verfahren von Artikel 5 
Absatz 3 festgelegt. 

ABSCHNITT 5 

Erster Bezugszeitraum, Periodizität und Übermittlung von Ergebnissen 

1. Für jeden Fünfjahreszeitraum erstellen die Mitgliedstaaten Statistiken über den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für jedes ausgewählte pflanzliche Erzeugnis 
innerhalb eines Bezugszeitraums gemäß Abschnitt 4. 

2. Die Mitgliedstaaten können den Bezugszeitraum innerhalb des Fünfjahreszeitraums 
frei wählen. Für jedes ausgewählte pflanzliche Erzeugnis kann ein anderer 
Bezugszeitraum gewählt werden. 

3. Der erste Fünfjahreszeitraum beginnt mit dem ersten Kalenderjahr nach dem 
Inkrafttreten der Verordnung. 

4. Die Mitgliedstaaten liefern Daten für jeden Fünfjahreszeitraum. 

5. Die Daten werden bis spätestens zwölf Monate nach Ablauf jedes 
Fünfjahreszeitraums an die Kommission übermittelt. 

ABSCHNITT 6 

Qualitätsbericht 

Zusammen mit den Ergebnissen übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission einen 
Qualitätsbericht, aus dem Folgendes hervorgeht: 

– die Beschreibung der für die Stichprobenziehung verwendeten Methodik, 

– die für die Datenerhebung verwendete Methodik, 

– eine Schätzung der relativen Bedeutung der erfassten pflanzlichen Erzeugnisse 
bezogen auf die Gesamtmenge der verwendeten Pflanzenschutzmittel, 

– die gemäß der verwendeten Erhebungsmethodik relevanten Qualitätsaspekte, 

– ein Vergleich zwischen den Daten über die während des Fünfjahreszeitraums 
verwendeten Pflanzenschutzmittel und den Daten über die Pflanzenschutzmittel, 
die während der entsprechenden fünf Jahre in Verkehr gebracht wurden. 
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